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IfKb-Synopse zur Novellierung des Werkvertragsrechts 

  
Der Deutsche Bundestag hat am 9. März 2017 nach der zweiten und dritten Beratung trotz 
vielfältiger Kritik mit dem Beschluss über den Gesetzesentwurf zur Reform des Bauvertragsrechts 
und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung die größte Reform der Werkvertragsrechtes 
seit des über 120jährigen Bestehens verabschiedet. Nach der Zustimmung des Bundesrates am 
31.03.2017 ist das Gesetz nunmehr am 01.01.2018 in Kraft getreten. Es gilt für alle ab dem 
01.01.2018 als geschlossener Vertrag. Hierfür sind die das BGB-Werkvertragsrecht regelnden 
Paragraphen 631 ff. ergänzt und überarbeitet worden, indem spezifische Neuregelungen hinsichtlich 
des Bauvertrags, des Bauträgervertrags, des Verbraucherbauvertrags sowie des Architekten- und 
Ingenieurvertrages.hinzutreten. Diese angepassten Paragraphen werden nun im Sprachgebrauch als 
Bauvertragsrecht bezeichnet.  
Basis der Verabschiedung war letztendlich die Beschlussempfehlung und der Bericht des 
Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zum Gesetzentwurf der Bundesregierung.  
Diese neuen gesetzlichen Regelungen und Vertragsarten sind für alle BGB-Bauverträge 
anzuwenden, die seit dem 01.01.2018 abgeschlossen wurden. Davor abgeschlossene Bauverträge 
sind nach den bisherigen rechtlichen Bestimmungen zu bewerten.  
 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 31.3.2017 zwar keine Einwendungen erhoben, jedoch 
folgende Entschließung gefasst: 
 

a) Der Bundesrat begrüßt die Bemühungen der Bundesregierung, durch das Vorsehen von 
Spezialkammern und -senaten eine häufige Befassung eines Spruchkörpers mit einer 
bestimmten Rechtsmaterie sicherzustellen und hierdurch eine Steigerung der 
Rechtsprechungsqualität zu erzielen. 

 

b) Allerdings mahnt der Bundesrat ein an den Usancen ausgerichtetes Gesetzgebungsverfahren 
an, das - gerade bei derartigen Eingriffen in das Gerichtsorganisationsund Verfahrensrecht - 
eine adäquate Einbeziehung der gerichtlichen Praxis des Geschäftsbereichs ermöglicht. Ein 
Grund für ein derart abgekürztes Verfahren über parlamentarische Änderungsanträge ist nicht 
ersichtlich. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung daher, zukünftig dafür Sorge zu tragen, 
dass die Landesjustizverwaltungen in derartigen Gesetzesvorhaben so frühzeitig einbezogen 
werden, dass eine Beteiligung des Geschäftsbereichs erfolgen kann.  

 

c) Zugleich bittet der Bundesrat die Bundesregierung, die nunmehr vorgelegten Regelungen zur 
Spezialisierung nicht als Abschluss der gesetzgeberischen Tätigkeit zu dieser Thematik zu 
begreifen. Eine weitergehende Diskussion wird insbesondere hinsichtlich der folgenden Punkte 
für notwendig erachtet: 

 
- Umfang der Spezialisierung, 
- Konzentrationsermächtigung für die in den §§ 72a, 119a GVG-E genannten Spezial-

gebiete und 
- Änderung des § 348a ZPO. 

 
Die Änderungen des BGB-Werkvertragsrechts betreffen insbesondere: 
 

 Fälligkeit des Werklohns nach Abnahme und Stellen einer prüffähigen Schlussrechnung  

 einseitiges Anordnungsrecht des Auftraggebers 

 Neuregelung der fingierten Abnahme 

 Abschlagszahlungen in Höhe des Wertes erbrachter Leistungen 

 Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme 

 Kündigung aus wichtigem Grund 

 Schriftform der Kündigung von Bauverträgen 

 unabdingbare Sonderregelungen für Verbraucherbauverträge 

 gesamtschuldnerische Haftung des Planers mit dem Bauunternehmer 

 Teilabnahme des Architekten-/Ingenieurwerkes in der Leistungsphase 8 

 gesetzliche Definitionen des Bau-, Bauträger-, und Architekten-/Ingenieurvertrages 
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Damit einhergehen auch prozessuale Änderungen: 
 

 Einstweilige Verfügung über das Anordnungsrecht des Auftraggebers mit  
ausschließlicher Zuständigkeit der Landgerichte in 1. Instanz 

 Einrichtung spezialisierter Baukammern bei allen Landgerichten 

 Einrichtung spezialisierter Bausenate bei allen Oberlandesgerichten 
 

Damit kommen folgende gravierende Neuerungen auf Unternehmen der Baubranche zu: 

 

 Eine der gravierendsten Neuerungen ist das gesetzlich verankerte Anordnungsrecht des 
Bestellers (=Regelungen zur Preisanpassung bei Mehr- oder Minderleistungen), das aus der VOB 
übernommen wurde und auch bei Nicht-VOB-Verträgen gilt. Wenn Auftraggeber Änderungen 
anordnen möchten, können sie sich hierfür 30 Tage Zeit lassen. Über Nachtrag und Vergütung 
der Leistung muss dann neu verhandelt werden. Experten warnen, dass das neue 
Anordnungsrecht auf einer gut organisierten Baustelle zu schwerwiegenden – und kostspieligen – 
Änderungen führen kann. 

 

 Bis zum Inkrafttreten des neuen Bauvertragsrechts am 01.01.2018 müssen bewährte 
Vertragsmuster grundlegend überarbeitet werden.  

 

 Private Bauherren werden durch den neuen Verbrauchervertrag stärker geschützt u. a. durch eine 
Baubeschreibungspflicht für den Unternehmer und ein neu eingeführtes Widerrufsrecht im 
Verbrauchervertrag. Darüber hinaus müssen Bauunternehmen bzw. Lieferanten durch die 
Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung die entstandenen Kosten für mangelhafte Baustoffe 
bzw. deren Ein- und Ausbau tragen. Diese Regelung gilt auch, wenn der Käufer kein Verbraucher 
ist. 

 

 Weiterhin wird es eine Teilabnahme für Architekten- und Ingenieurleistungen geben, die die 
gesamtschuldnerische Haftung zwischen Architekten/Ingenieuren und Bauunternehmern regelt. 
Insbesondere durch neue Haftungsentlastungen, gestufte Leistungen und das Urheberrecht 
werden die Rechte von Architekten und Ingenieuren gestärkt. Zusätzlich wurde eine Pflicht zur 
Erstellung einer Planungsgrundlage und Kosteneinschätzung eingeführt. 

 

 Ein Werk gilt auch als abgenommen, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fertigstellung 
des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht 
innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat. Verbraucher sind 
(bei allen Werkverträgen) bei der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht erklärten, 
oder ohne Angabe von Gründen verweigerten Abnahme in Textform hinzuweisen, sonst tritt die 
Abnahmewirkung nicht ein.  

 

Für einen schnellen Einstieg haben wir eine synoptische Übersicht über die neuen Regelungen im 

Vergleich zu den bisherigen Regelungen erstellt. In der linken Spalte sind die §§ 631 bis 651des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 

2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. 1190) 

dargestellt; in der rechten Spalte finden Sie dem gegenübergestellt die für alle ab dem 01.01.2018 

geschlossenen Werkverträge geltenden neuen Rechtsvorschriften (BT-Drucksache 18/8486 i.d.F. 

der BT-Drucksache 18/11437) und die Änderungen sowie Ergänzungen dazu rot und/bzw. fetter 

dargestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Ihr GABI mbH/IfKb-Team 
 
Gröbziger Straße 14a 

06406 Bernburg 

Tel.: 03471-316333       Fax: 03471-316339 

E-Mail: architekten-ingenieurkolleg@ifkb.de  

 

mailto:orlowski@mkrg.com
mailto:architekten-ingenieurkolleg@ifkb.de
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Titel 9 
Werkvertrag und ähnliche Verträge 

 

 Titel 9  
Werkvertrag und ähnliche Verträge 

Untertitel 1 
Werkvertrag 

Untertitel 1 
Werkvertrag 

 
Kapitel 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werk- 

vertrag 

§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werk- 

vertrag 

(1) Durch den Werkvertrag wird  der  Unternehmer zur 

Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur 

Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur 

Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur 

Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die 

Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein 

anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführen- 

der Erfolg sein. 

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die 

Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein 

anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizu-

führender Erfolg sein. 

§ 632 Vergütung § 632 Vergütung 

(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn 

die Herstellung des Werkes den Umständen nach nur gegen 

eine Vergütung zu erwarten ist. 

(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, 

wenn die Herstellung des Werkes den Umständen nach 

nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 

(2)  Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei 

dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in 

Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als ver- 

einbart anzusehen. 

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei 

dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in 

Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als verein- 

bart anzusehen. 

(3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten. (3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten. 

§ 632a Abschlagszahlungen § 632a Abschlagszahlungen 

(1) Der Unternehmer kann von dem  Besteller  für eine 

vertragsgemäß erbrachte Leistung eine Abschlags- 

zahlung in der Höhe verlangen, in der der Besteller durch 

die Leistung einen Wertzuwachs erlangt hat. Wegen un- 

wesentlicher Mängel kann die Abschlagszahlung nicht 

verweigert werden. § 641 Abs. 3 gilt entsprechend. Die 

Leistungen sind durch eine Aufstellung nachzuweisen, die 

eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen er- 

möglichen muss. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für erfor- 

derliche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder eigens 

angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem Besteller 

nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder Bauteilen 

übertragen oder entsprechende Sicherheit hierfür 

geleistet wird. 

(1) Der Unternehmer kann von dem Besteller eine 

Abschlagszahlung in Höhe des Wertes der von ihm 

erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten 

Leistungen verlangen. Sind die erbrachten 

Leistungen nicht vertragsgemäß, kann der Besteller 

die Zahlung eines angemessenen Teils des Ab-

schlags verweigern. Die Beweislast für die vertrags-

gemäße Leistung verbleibt bis zur Abnahme beim 

Unternehmer. § 641 Abs. 3 gilt entsprechend. Die 

Leistungen sind durch eine Aufstellung nachzuweisen, die 

eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen 

ermöglichen muss. Die Sätze 1 bis 5 gelten auch für 

erforderliche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder 

eigens angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem 

Besteller nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder 

Bauteilen übertragen oder entsprechende Sicherheit 

hierfür geleistet wird. 

http://www.ifkb.de/
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(2) Wenn der Vertrag die Errichtung oder den Umbau 

eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum 

Gegenstand hat und zugleich die Verpflichtung des 

Unternehmers enthält, dem Besteller das Eigentum an 

dem Grundstück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu 

bestellen oder zu übertragen, können Abschlags-

zahlungen nur verlangt werden, soweit sie gemäß einer 

Verordnung auf Grund von Artikel 244 des Ein-

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 

vereinbart sind. 

 

(3) Ist der Besteller ein Verbraucher und hat der Vertrag 

die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder eines 

vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand, ist dem 

Besteller bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit 

für die rechtzeitige Herstellung des Werkes ohne wesentli- 

che Mängel in Höhe von 5 vom Hundert des 

Vergütungsanspruchs zu leisten. Erhöht sich der 

Vergütungsanspruch infolge von Änderungen oder 

Ergänzungen des Vertrages um mehr als 10 vom 

Hundert, ist dem Besteller bei der nächsten Abschlags-

zahlung eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 vom 

Hundert des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu 

leisten. Auf Verlangen des Unternehmers ist die Sicher- 

heitsleistung durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, 

dass der Besteller die Abschlagszahlungen bis zu dem 

Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält. 

 

(4) Sicherheiten nach dieser Vorschrift können auch durch 

eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen 

eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum 

Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditver-

sicherers geleistet werden. 

(2) Die Sicherheit nach Absatz 1 Satz 6 kann  auch durch 

eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines 

im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb 

befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet 

werden. 

§ 633 Sach- und Rechtsmangel § 633 Sach- und Rechtsmangel 

(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von 

Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 

(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von 

Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 

(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die 

vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaf- 

fenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von 

Sachmängeln, 

(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die 

vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit 

nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln, 

1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetz- 

te, sonst 

1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetz- 

te, sonst 

2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine 

Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art 

üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes 

erwarten kann. 

2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine 

Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art 

üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes 

erwarten kann. 

Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unter- 

nehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk 

in zu geringer Menge herstellt. 

Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unter- 

nehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk 

in zu geringer Menge herstellt. 

http://www.ifkb.de/
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(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in 

Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag 

übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend ma- 

chen können. 

(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Drit- te in 

Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag 

übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend ma- 

chen können. 

§ 634 Rechte des Bestellers bei Mängeln § 634 Rechte des Bestellers bei Mängeln 

Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die 

Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen 

und soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 

Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die 

Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen 

und soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 

1. nach § 635 Nacherfüllung verlangen, 1. nach § 635 Nacherfüllung verlangen, 

2. nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der 

erforderlichen Aufwendungen verlangen, 

2. nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der 

erforderlichen Aufwendungen verlangen, 

3. nach den §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 von dem Ver-    

trag zurücktreten oder nach § 638 die Vergütung 

mindern und 

3. nach den §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag 

zurücktreten oder nach § 638 die Vergütung mindern 

und 

4. nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311a Scha- 

densersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Auf- 

wendungen verlangen. 

4. nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311a Schadens- 

ersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwen- 

dungen verlangen. 

§ 634a Verjährung der Mängelansprüche § 634a Verjährung der Mängelansprüche 

(1) Die in § 634 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche 

verjähren 

(1) Die in § 634 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche 

verjähren 

1. vorbehaltlich der Nummer 2 in zwei Jahren bei einem 

Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, Wartung oder 

Veränderung einer Sache oder in der Erbringung von 

Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür be- 

steht, 

1. vorbehaltlich der Nummer 2 in zwei Jahren bei einem 

Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, Wartung oder 

Veränderung einer Sache oder in der Erbringung von 

Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür be- 

steht, 

2. in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, 

dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder 

Überwachungsleistungen hierfür besteht, und 

2. in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, 

dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder 

Überwachungsleistungen hierfür besteht, und 

3. im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist. 3. im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist. 

(2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 

Nr. 1 und 2 mit der Abnahme. 

(2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 

Nr. 1 und 2 mit der Abnahme. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 2 

verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen Verjäh- 

rungsfrist, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig ver- 

schwiegen hat. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 tritt die Verjäh- 

rung jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist ein. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 2 

verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungs- 

frist, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig verschwie- 

gen hat. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 tritt die Verjährung 

jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist ein. 

(4) Für das in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 

218. Der Besteller kann trotz einer Unwirksamkeit des 

Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung der Vergütung 

insoweit verweigern, als er auf Grund des Rücktritts dazu 

berechtigt  sein  würde.  Macht  er  von  diesem  Recht 

Gebrauch, kann der Unternehmer vom Vertrag 

zurücktreten. 

(4) Für das in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. 

Der Besteller kann trotz einer Unwirksamkeit des 

Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung der Vergütung 

insoweit verweigern, als er auf Grund des Rücktritts dazu 

berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht 

Gebrauch, kann der Unternehmer vom Vertrag 

zurücktreten. 

http://www.ifkb.de/
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(5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 

218 und Absatz 4 Satz 2 entsprechende Anwendung. 

(5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 

218 und Absatz 4 Satz 2 entsprechende Anwendung. 

§ 635 Nacherfüllung § 635 Nacherfüllung 

(1) Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann  der 

Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen 

oder ein neues Werk herstellen. 

(1) Verlangt der Besteller  Nacherfüllung,  so  kann der 

Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder 

ein neues Werk herstellen. 

(2) Der Unternehmer hat die zum Zwecke der Nach-

erfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. 

(2) Der Unternehmer hat die zum Zwecke der Nach-

erfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. 

(3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbe- 

schadet des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur 

mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 

(3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbeschadet 

des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit 

unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 

(4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er 

vom Besteller Rückgewähr des mangelhaften Werkes 

nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen. 

(4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er 

vom Besteller Rückgewähr des mangelhaften Werkes nach 

Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen. 

§ 636 Besondere Bestimmungen für Rück- 

tritt und Schadensersatz 

§ 636 Besondere Bestimmungen für Rücktritt 

und Schadensersatz 

Außer in den Fällen der § 281 Abs. 2 und 323 Abs. 2 

bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der 

Unternehmer die Nacherfüllung gemäß § 635 Abs. 3 ver- 

weigert oder wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder 

dem Besteller unzumutbar ist. 

Außer in den Fällen der § 281 Abs. 2 und 323 Abs. 2 

bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Un- 

ternehmer die Nacherfüllung gemäß § 635 Abs. 3 verwei- 

gert oder wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem 

Besteller unzumutbar ist. 

§ 637 Selbstvornahme § 637 Selbstvornahme 

(1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werkes 

nach erfolglosem Ablauf einer von ihm zur Nacherfüllung 

bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst 

beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 

verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung 

zu Recht verweigert. 

(1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werkes 

nach erfolglosem Ablauf einer von ihm zur Nacherfüllung 

bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst 

beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 

verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung 

zu Recht verweigert. 

(2) § 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Der 

Bestimmung einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn 

die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller 

unzumutbar ist. 

(2) § 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Der 

Bestimmung einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn 

die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller 

unzumutbar ist. 

(3) Der Besteller kann  von  dem Unternehmer  für die zur 

Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen 

Vorschuss verlangen. 

(3) Der Besteller kann von dem Unternehmer für die zur 

Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen 

Vorschuss verlangen. 

§ 638 Minderung § 638 Minderung 

(1) Statt zurückzutreten, kann der Besteller die Vergütung 

durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer mindern. 

Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine 

Anwendung. 

(1) Statt zurückzutreten, kann der Besteller die Vergütung 

durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer mindern. 

Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine 

Anwendung. 
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(2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite 

des Unternehmers mehrere beteiligt, so kann die 

Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden. 

(3) Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis 

herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Ver- 

tragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem 

Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. 

Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu 

ermitteln. 

(4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung 

gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Unternehmerzu 

erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden ent- 

sprechende Anwendung. 

(2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite des 

Unternehmers mehrere beteiligt, so kann die Minderung 

nur von allen oder gegen alle erklärt werden. 

(3) Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis 

herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertrags- 

schlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand 

zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Min- 

derung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermit- 

teln. 

(4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung 

gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Unternehmer zu 

erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entspre- 

chende Anwendung. 

 

§ 639 Haftungsausschluss § 639 Haftungsausschluss 
 

Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des 

Bestellers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder be- 

schränkt werden, kann sich der Unternehmer nicht berufen, 

soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Ga- 

rantie für die Beschaffenheit des Werkes übernommen hat. 

Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des 

Bestellers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder be- 

schränkt werden, kann sich der Unternehmer nicht berufen, 

soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Ga- 

rantie für die Beschaffenheit des Werkes übernommen hat. 

 

§ 640 Abnahme § 640 Abnahme 
 

(1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig 

hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der 

Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen 

ist. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme 

nicht verweigert werden. Der Abnahme steht es gleich, 

wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom 

Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, 

obwohl er dazu verpflichtet ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß 

Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel kennt, so 

stehen ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte 

nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei 

der Abnahme vorbehält. 

(1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig 

hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der 

Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen 

ist. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht 

verweigert werden. 

 
 
 

(2) Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der 

Unternehmer dem Besteller nach Fertigstellung des 

Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt 

hat und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb 

dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels 

verweigert hat. Ist der Besteller ein Verbraucher, so 

treten die Rechtsfolgen des Satzes 1 nur dann ein, 

wenn der Unternehmer den Besteller zusammen mit 

der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer 

nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln 

verweigerten Abnahme hingewiesen hat; der Hinweis 

muss in Textform erfolgen. 

(3) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß 

Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel kennt, so 

stehen ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte 

nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei 

der Abnahme vorbehält. 
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§ 641 Fälligkeit der Vergütung 

 
§ 641 Fälligkeit der Vergütung 

(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu 

entrichten. Ist das Werk in Teilen abzunehmen und die 

Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Ver- 

gütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrichten. 

(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes  zu 

entrichten. Ist das Werk in Teilen abzunehmen und die 

Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Ver- 

gütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrichten. 

(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, 

dessen Herstellung der Besteller einem Dritten verspro- 

chen hat, wird spätestens fällig, 

(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen 

Herstellung der Besteller einem Dritten versprochen hat, 

wird spätestens fällig, 

1. soweit der Besteller von dem Dritten für das verspro-     

chene Werk wegen dessen Herstellung seine Vergü-

tung oder Teile davon erhalten hat, 

1. soweit der Besteller von dem Dritten für das verspro- 

chene Werk wegen dessen Herstellung seine Vergü- 

tung oder Teile davon erhalten hat, 

2. soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten   

abgenommen worden ist oder als abgenommen gilt 

oder 

2. soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten ab- 

genommen worden ist oder als abgenommen gilt oder 

 3. wenn der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine 

angemessene Frist zur Auskunft über die in den 

Nummern 1 und 2 bezeichneten Umstände bestimmt 

hat. 

3. wenn der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine 

angemessene Frist zur Auskunft über die in den 

Nummern 1 und 2 bezeichneten Umstände bestimmt 

hat. 

Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des 

Werks Sicherheit geleistet, gilt Satz 1 nur, wenn der 

Unternehmer dem Besteller entsprechende Sicherheit 

leistet. 

Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des 

Werks Sicherheit geleistet, gilt Satz 1 nur, wenn der 

Unternehmer dem Besteller entsprechende Sicherheit 

leistet. 

(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels 

verlangen, so kann er nach der Fälligkeit die Zahlung eines 

angemessenen Teils der Vergütung verweigern; 

angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die 

Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten. 

(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels 

verlangen, so kann er nach der Fälligkeit die Zahlung eines 

angemessenen Teils der Vergütung verweigern; 

angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die Be- 

seitigung des Mangels erforderlichen Kosten. 

(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller 

von der Abnahme des Werkes an zu verzinsen, sofern 

nicht die Vergütung gestundet ist. 

(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller 

von der Abnahme des Werkes an zu verzinsen, sofern 

nicht die Vergütung gestundet ist. 

§ 642 Mitwirkung des Bestellers § 642 Mitwirkung des Bestellers 

(1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des 

Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer, wenn 

der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in 

Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Ent- 

schädigung verlangen. 

(1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des 

Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer, wenn der 

Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug 

der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung 

verlangen. 

(2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits 

nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der 

vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, 

was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendun- 

gen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner 

Arbeitskraft erwerben kann. 

(2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits 

nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der 

vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, 

was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendun- 

gen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner 

Arbeitskraft erwerben kann. 
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§ 643 Kündigung bei unterlassener Mitwir- 

kung 

 
§ 643 Kündigung bei unterlassener Mitwir- 

kung 

Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem 

Besteller zur Nachholung der Handlung eine ange- 

messene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er 

den Vertrag kündige, wenn die Handlung nicht bis zum 

Ablauf der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als 

aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum Ablauf 

der Frist erfolgt. 

Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem 

Besteller zur Nachholung der Handlung eine ange- 

messene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er 

den Vertrag kündige, wenn die Handlung nicht bis zum 

Ablauf der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als 

aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum Ablauf 

der Frist erfolgt. 

§ 644 Gefahrtragung § 644 Gefahrtragung 

(1) Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des 

Werkes. Kommt der Besteller in Verzug der Annahme, so 

geht die Gefahr auf ihn über. Für den zufälligen Untergang 

und eine zufällige Verschlechterung des von dem Besteller 

gelieferten Stoffes ist der Unternehmer nicht 

verantwortlich. 

(1) Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des 

Werkes. Kommt der Besteller in Verzug der Annahme, so 

geht die Gefahr auf ihn über. Für den zufälligen Untergang 

und eine zufällige Verschlechterung des von dem Besteller 

gelieferten Stoffes ist der Unternehmer nicht verantwortlich. 

(2) Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen 

des Bestellers nach einem anderen Ort als dem 

Erfüllungsort, so finden die für den Kauf geltenden Vor- 

schriften des § 447 entsprechende Anwendung. 

(2) Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen 

des Bestellers nach einem anderen Ort als dem 

Erfüllungsort, so finden die für den Kauf geltenden Vor- 

schriften des § 447 entsprechende Anwendung. 

§ 645 Verantwortlichkeit des Bestellers § 645 Verantwortlichkeit des Bestellers 

(1) Ist das Werk vor der Abnahme infolge eines Mangels 

des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder infolge 

einer von dem Besteller für die Ausführung erteilten 

Anweisung untergegangen, verschlechtert oder unaus- 

führbar geworden, ohne dass ein Umstand mitgewirkt hat, 

den der Unternehmer zu vertreten hat, so kann der Unter- 

nehmer einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil 

der Vergütung und Ersatz der in der Vergütung nicht inbe- 

griffenen Auslagen verlangen. Das Gleiche gilt, wenn der 

Vertrag in Gemäßheit des § 643 aufgehoben wird. 

(1) Ist das Werk vor der Abnahme infolge eines Mangels 

des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder infolge einer 

von dem Besteller für die Ausführung erteilten Anweisung 

untergegangen, verschlechtert oder unausführbar 

geworden, ohne dass ein Umstand mitgewirkt hat, den der 

Unternehmer zu vertreten hat, so kann der Unternehmer 

einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der 

Vergütung und Ersatz der in der Vergütung nicht inbegrif- 

fenen Auslagen verlangen. Das Gleiche gilt, wenn der 

Vertrag in Gemäßheit des § 643 aufgehoben wird. 

(2) Eine weitergehende Haftung des Bestellers wegen 

Verschuldens bleibt unberührt. 

(2) Eine weitergehende Haftung des Bestellers wegen 

Verschuldens bleibt unberührt. 

§ 646 Vollendung statt Abnahme § 646 Vollendung statt Abnahme 

Ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme 

ausgeschlossen, so tritt in den Fällen des § 634a Abs. 2 

und der §§ 641, 644 und 645 an die Stelle der Abnahme 

die Vollendung des Werkes. 

Ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme 

ausgeschlossen, so tritt in den Fällen des § 634a Abs. 2 

und der §§ 641, 644 und 645 an die Stelle der Abnahme 

die Vollendung des Werkes. 
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§ 647 Unternehmerpfandrecht 

 
§ 647 Unternehmerpfandrecht 

Der Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem 

Vertrag ein Pfandrecht an den von ihm hergestellten oder 

ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn 

sie bei der Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesse- 

rung in seinen Besitz gelangt sind. 

Der Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem 

Vertrag ein Pfandrecht an den von ihm hergestellten oder 

ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn 

sie bei der Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesse- 

rung in seinen Besitz gelangt sind. 

§ 648 Sicherungshypothek des Bauunter- 

nehmers 

§ 647a Sicherungshypothek des Inhabers 

einer Schiffswerft 

(1) Der Unternehmer eines Bauwerks oder eines einzelnen 

Teiles eines Bauwerks kann für seine Forderungen aus 

dem Vertrag die Einräumung einer Sicherungshypothek an 

dem Baugrundstück des Bestellers verlangen. Ist das 

Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der 

Sicherungshypothek für einen der geleisteten Arbeit 

entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der 

Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. 

 

(2) Der Inhaber einer Schiffswerft kann für seine 

Forderungen aus dem Bau oder der Ausbesserung eines 

Schiffes die Einräumung einer Schiffshypothek an dem 

Schiffsbauwerk oder dem Schiff des Bestellers verlangen; 

Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. § 647 findet keine Anwen- 

dung. 

Der Inhaber einer Schiffswerft kann für seine Forderungen 

aus dem Bau oder der Ausbesserung eines Schiffes die 

Einräumung einer Schiffshypothek an dem Schiffsbauwerk 

oder dem Schiff des Bestellers verlangen. Ist das Werk 

noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der 

Schiffshypothek für einen der geleisteten Arbeit ent-

sprechenden Teil der Vergütung und für die in der Ver-

gütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. § 647 

findet keine Anwendung.  

 
§ 648a Bauhandwerkersicherung 

(1) Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage 

oder eines Teils davon kann vom Besteller Sicherheit für 

die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte und noch nicht 

gezahlte Vergütung einschließlich dazugehöriger 

Nebenforderungen, die mit 10 vom Hundert des zu 

sichernden Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, ver- 

langen. Satz 1 gilt in demselben Umfang auch für Ansprü- 

che, die an die Stelle der Vergütung treten. Der Anspruch 

des Unternehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch aus- 

geschlossen, dass der Besteller Erfüllung verlangen kann 

oder das Werk abgenommen hat. Ansprüche, mit denen 

der Besteller gegen den Anspruch des Unternehmers auf 

Vergütung aufrechnen kann, bleiben bei der Berechnung 

der Vergütung unberücksichtigt, es sei denn, sie sind un- 

streitig oder rechtskräftig festgestellt. Die Sicherheit ist 

auch dann als ausreichend anzusehen, wenn sich der 

Sicherungsgeber das Recht vorbehält, sein Versprechen 
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im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der Vermö- 

gensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergü- 

tungsansprüche aus Bauleistungen zu widerrufen, die der 

Unternehmer bei Zugang der Widerrufserklärung noch 

nicht erbracht hat. 

 

(2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein 

sonstiges Zahlungsversprechen eines im Gel- 

tungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb be- 

fugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet 

werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf 

Zahlungen an den Unternehmer nur leisten, soweit der 

Besteller den Vergütungsanspruch des Unternehmers 

anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur 

Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Vo- 

raussetzungen vorliegen, unter denen die Zwangsvollstre- 

ckung begonnen werden darf. 

(3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen 

Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem Höchstsatz 

von 2 vom Hundert für das Jahr zu erstatten. Dies gilt 

nicht, soweit eine Sicherheit wegen Einwendungen des 

Bestellers gegen den Vergütungsanspruch des Unterneh- 

mers aufrechterhalten werden muss und die Einwendun- 

gen sich als unbegründet erweisen. 

(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergü- 

tungsanspruch eine Sicherheit nach den Absätzen 1 oder 

2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung einer Si- 

cherungshypothek nach § 648 Abs. 1 ausgeschlossen. 

(5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine 

angemessene Frist zur Leistung der Sicherheit nach 

Absatz 1 bestimmt, so kann der Unternehmer die Leistung 

verweigern oder den Vertrag kündigen. Kündigt er den Ver- 

trag, ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergü- 

tung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrech- 

nen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an 

Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwen- 

dung seiner Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben 

unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unterneh- 

mer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil 

der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zu- 

stehen. 

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine An-

dung, wenn der Besteller 

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts  oder  

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, über 

deren Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist, 

oder 

http://www.ifkb.de/


                                                                                                                                                             IfKb Architekten- und Ingenieurkolleg 
. Seite 10         

        www.ifkb.de 

 

                           IfKb-Synopse zum BGB Werkvertragsrecht 

            Werkvertragsrecht BGB alte Fassung   und   Werkvertragsrecht BGB neue Fassung    

 

 

         BGB §§ 631 - 651      BGB §§ 631 - 651 

Werkvertragsrecht bis 31.12.2017 Werkvertragsrecht ab 01.01.2018 

2. eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur Her- 

stellung oder Instandsetzung eines Einfamilienhauses mit 

oder ohne Einliegerwohnung ausführen lässt. 

 

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens 

durch einen zur Verfügung über die Finanzierungs- 

mittel des Bestellers ermächtigten Baubetreuer. 

 

(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 abwei-

chende Vereinbarung ist unwirksam. 

 

§ 649 Kündigungsrecht des Bestellers § 648 Kündigungsrecht des Bestellers 

Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes 

jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Besteller, so 

ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung 

zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen 

lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an 

Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwen- 

dung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig 

unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unterneh- 

mer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil 

der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung 

zustehen. 

Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes je- 

derzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Besteller, so ist 

der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu 

verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen las- 

sen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Auf- 

wendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung 

seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unter- 

lässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 

vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil der 

Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zu- 

stehen. 

 
§ 648a Kündigung aus wichtigem Grund 

 
(1) Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-

frist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem 

kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Um-

stände des Einzelfalls und unter Abwägung der beider-

seitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsver-

hältnisses bis zur Fertigstellung des Werks nicht zuge-

mutet werden kann. 

 
(2) Eine Teilkündigung ist möglich; sie muss sich auf 

einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks be- 

ziehen. 

 
(3) § 314 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 
(4) Nach der Kündigung kann jede Vertragspartei von 

der anderen verlangen, dass sie an einer gemeinsamen 

Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. Verweigert 

eine Vertragspartei die Mitwirkung oder bleibt sie einem 

vereinbarten oder einem von der anderen Vertragspartei 

innerhalb einer angemessenen Frist bestimmten Termin 

zur Leistungsstandfeststellung fern, trifft sie die Beweis-

last für den Leistungsstand zum Zeitpunkt der Kündi-

gung. Dies gilt nicht, wenn die Vertragspartei infolge 

eines Umstands fernbleibt, den sie nicht zu vertreten 

hat und den sie der anderen Vertragspartei unver-

züglich mitgeteilt hat. 
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(5) Kündigt eine Vertragspartei aus wichtigem Grund, 

ist der Unternehmer nur berechtigt, die Vergütung zu 

verlangen, die auf den bis zur Kündigung erbrachten 

Teil des Werks entfällt. 

 
(6) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, 

wird durch die Kündigung nicht ausgeschlossen. 

§ 650 Kostenanschlag § 649 Kostenanschlag 

(1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt 

worden, ohne dass der Unternehmer die Gewähr für die 

Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt 

sich, dass das Werk nicht ohne eine wesentliche Über- 

schreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem 

Unternehmer, wenn der Besteller den Vertrag aus diesem 

Grund kündigt, nur der im § 645 Abs. 1 bestimmte An- 

spruch zu. 

(1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt 

worden, ohne dass der Unternehmer die Gewähr für die 

Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt 

sich, dass das Werk nicht ohne eine wesentliche Über- 

schreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem 

Unternehmer, wenn der Besteller den Vertrag aus diesem 

Grund kündigt, nur der im § 645 Abs. 1 bestimmte An- 

spruch zu. 

(2) Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu 

erwarten, so hat der Unternehmer dem Besteller unver- 

züglich Anzeige zu machen. 

(2) Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu 

erwarten, so hat der Unternehmer dem Besteller unverzüg- 

lich Anzeige zu machen. 

§ 651 Anwendung des Kaufrechts § 650 Anwendung des Kaufrechts 

Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder 

zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, 

finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. § 442 

Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen Verträgen auch Anwendung, 

wenn der Mangel auf den vom Besteller gelieferten Stoff 

zurückzuführen ist. Soweit es sich bei den herzustellenden 

oder zu erzeugenden beweglichen Sachen um nicht 

vertretbare Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 

645, 649 und 650 mit der Maßgabe  anzuwenden, dass an 

die Stelle der Abnahme der nach den §§ 446 und 447 

maßgebliche Zeitpunkt tritt. 

Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder 

zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, 

finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. § 442 

Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen Verträgen auch 

Anwendung, wenn der Mangel auf den vom Besteller gelie- 

ferten Stoff zurückzuführen ist. Soweit es sich bei den 

herzustellenden oder zu erzeugenden beweglichen Sachen 

um nicht vertretbare Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 

643, 645, 648 und 649 mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass an die Stelle der Abnahme der nach den §§ 446 und 

447 maßgebliche Zeitpunkt tritt. 

 
Kapitel 2 

Bauvertrag 

 
§ 650a 

Bauvertrag 

 
(1) Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, 

die Wiederherstellung, die Beseitigung oder den Um-

bau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines 

Teils davon. Für den Bauvertrag gelten ergänzend die 

folgenden Vorschriften dieses Kapitels. 

 
(2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bau- 

werks ist ein Bauvertrag, wenn das Werk für die 

Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungs-

gemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung ist. 
 

http://www.ifkb.de/


                                                                                                                                                             IfKb Architekten- und Ingenieurkolleg 
. Seite 12         

        www.ifkb.de 

 

                           IfKb-Synopse zum BGB Werkvertragsrecht 

            Werkvertragsrecht BGB alte Fassung   und   Werkvertragsrecht BGB neue Fassung    

 

 

         BGB §§ 631 - 651      BGB §§ 631 - 651 

Werkvertragsrecht bis 31.12.2017 Werkvertragsrecht ab 01.01.2018 

 § 650b Änderung des Vertrages;  

Anord- nungsrecht des Bestellers 

(1) Begehrt der Besteller 

1. eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (§ 631 

Absatz 2) oder 

2. eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten 

Werkerfolgs notwendig ist, 

streben die Vertragsparteien Einvernehmen über die 

Änderung und die infolge der Änderung zu leistende 

Mehr- oder Mindervergütung an. Der Unternehmer ist 

verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder Minder-

vergütung zu erstellen, im Falle einer Änderung nach 

Satz 1 Nummer 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausführung 

der Änderung zumutbar ist. Macht der Unternehmer 

betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbarkeit einer 

Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 geltend, 

trifft ihn die Beweislast hierfür. Trägt der Besteller die 

Verantwortung für die Planung des Bauwerks oder der 

Außenanlage, ist der Unternehmer nur dann zur 

Erstellung eines Angebots über die Mehr- oder 

Mindervergütung verpflichtet, wenn der Besteller die 

für die Änderung erforderliche Planung vorgenom- 

men und dem Unternehmer zur Verfügung gestellt hat. 

Begehrt der Besteller eine Änderung, für die dem 

Unternehmer nach § 650c Absatz 1 Satz 2 kein An-

spruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zusteht, 

streben die Parteien nur Einvernehmen über die Ände-

rung an; Satz 2 findet in diesem Fall keine Anwendung. 

(2) Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zu- 

gang des Änderungsbegehrens beim Unternehmer 

keine Einigung nach Absatz 1, kann der Besteller die 

Änderung in Textform anordnen. Der Unternehmer ist 

verpflichtet, der Anordnung des Bestellers nachzu-

kommen, einer Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausführung zu-

mutbar ist. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

§ 650c Vergütungsanpassung bei Anordnun- 

gen nach § 650b Absatz 2 

(1) Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge 

einer Anordnung des Bestellers nach § 650b Absatz 2 

vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den 

tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen 

Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn zu ermitteln. Umfasst die Leistungspflicht des 
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Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder 

der Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650b 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kein Anspruch auf 

Vergütung für vermehrten Aufwand zu. 

 
(2) Der Unternehmer kann zur Berechnung der Ver- 

gütung für den Nachtrag auf die Ansätze in einer 

vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation 

zurückgreifen. Es wird vermutet, dass die auf Basis der 

Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Ver-

gütung nach Absatz 1 entspricht. 

  

(3) Bei der Berechnung von vereinbarten oder gemäß § 

632a geschuldeten Abschlagszahlungen kann der Un-

ernehmer 80 Prozent einer in einem Angebot nach 

§ 650b Absatz 1 Satz 2 genannten Mehrvergütung 

ansetzen, wenn sich die Parteien nicht über die Höhe 

geeinigt haben oder keine anderslautende gerichtliche 

Entscheidung ergeht. Wählt der Unternehmer diesen 

Weg und ergeht keine anderslautende gerichtliche 

Entscheidung, wird die nach den Absätzen 1 und 2 

geschuldete Mehrvergütung erst nach der Abnahme 

des Werkes fällig. Zahlungen nach Satz 1, die die nach 

den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung 

übersteigen, sind dem Besteller zurückzugewähren 

und ab ihrem Eingang beim Unternehmer zu verzinsen. 

§ 288 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und § 289 Satz 1 gelten 

entsprechend. 

 

§ 650d Einstweilige Verfügung 

 
Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung in Streitig- 

keiten über das Anordnungsrecht gemäß § 650b oder 

die Vergütungsanpassung gemäß § 650c ist es nach 

Beginn der Bauausführung nicht erforderlich, dass der 

Verfügungsgrund glaubhaft gemacht wird. 

§ 648 Sicherungshypothek des Bauunter- 

nehmers 

§ 650e Sicherungshypothek des Bauunter- 

nehmers 

(1) Der Unternehmer eines Bauwerks oder eines einzelnen 

Teiles eines Bauwerks kann für seine Forderungen aus 

dem Vertrag die Einräumung einer Sicherungshypothek an 

dem Baugrundstück des Bestellers verlangen. Ist das 

Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der 

Sicherungshypothek für einen der geleisteten Arbeit 

entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der 

Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. 

Der Unternehmer kann für seine Forderungen aus dem 

Vertrag die Einräumung einer Sicherungshypothek an dem 

Baugrundstück des Bestellers verlangen. Ist das Werk 

noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der Siche- 

rungshypothek für einen der geleisteten Arbeit entspre- 

chenden Teil der Vergütung und für die in der Vergütung 

nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. 
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§ 648a Bauhandwerkersicherung 

 
§ 650f Bauhandwerkersicherung 

(1) Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage 

oder eines Teils davon kann vom Besteller Sicherheit für 

die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte und noch nicht 

gezahlte Vergütung einschließlich dazugehöriger 

Nebenforderungen, die mit 10 vom Hundert des zu 

sichernden Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, ver- 

langen. Satz 1 gilt in demselben Umfang auch für Ansprü- 

che, die an die Stelle der Vergütung treten. Der Anspruch 

des Unternehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch aus- 

geschlossen, dass der Besteller Erfüllung verlangen kann 

oder das Werk abgenommen hat. Ansprüche, mit denen 

der Besteller gegen den Anspruch des Unternehmers auf 

Vergütung aufrechnen kann, bleiben bei der Berechnung 

der Vergütung unberücksichtigt, es sei denn, sie sind un- 

streitig oder rechtskräftig festgestellt. Die Sicherheit ist 

auch dann als ausreichend anzusehen, wenn sich der 

Sicherungsgeber das Recht vorbehält, sein Versprechen 

im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der Vermö- 

gensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergü- 

tungsansprüche aus Bauleistungen zu widerrufen, die der 

Unternehmer bei Zugang der Widerrufserklärung noch 

nicht erbracht hat. 

(1) Der Unternehmer kann vom Besteller Sicherheit für die 

auch in Zusatzaufträgen vereinbarte und noch nicht 

gezahlte Vergütung einschließlich dazugehöriger Neben- 

forderungen, die mit 10 Prozent des zu sichernden Vergü- 

tungsanspruchs anzusetzen sind, verlangen. Satz 1 gilt in 

demselben Umfang auch für Ansprüche, die an die Stelle 

der Vergütung treten. Der Anspruch des Unternehmers auf 

Sicherheit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der 

Besteller Erfüllung verlangen kann oder das Werk abge- 

nommen hat. Ansprüche, mit denen der Besteller gegen 

den Anspruch des Unternehmers auf Vergütung aufrech- 

nen kann, bleiben bei der Berechnung der Vergütung unbe- 

rücksichtigt, es sei denn, sie sind unstreitig oder rechtskräf- 

tig festgestellt. Die Sicherheit ist auch dann als ausrei- 

chend anzusehen, wenn sich der Sicherungsgeber das 

Recht vorbehält, sein Versprechen im Falle einer wesentli- 

chen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 

Bestellers mit Wirkung für Vergütungsansprüche aus Bau- 

leistungen zu widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang 

der Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat. 

(2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein 

sonstiges Zahlungsversprechen eines im Gel- 

tungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb be- 

fugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet 

werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf 

Zahlungen an den Unternehmer nur leisten, soweit der 

Besteller den Vergütungsanspruch des Unternehmers 

anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur 

Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Vo- 

raussetzungen vorliegen, unter denen die Zwangsvollstre- 

ckung begonnen werden darf. 

(2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein 

sonstiges Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich 

dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten 

Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden. 

Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf Zah- 

lungen an den Unternehmer nur leisten, soweit der Bestel- 

ler den Vergütungsanspruch des Unternehmers anerkennt 

oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur Zahlung der 

Vergütung verurteilt worden ist und die Voraussetzungen 

vorliegen, unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen 

werden darf. 

(3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen 

Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem Höchstsatz 

von 2 vom Hundert für das Jahr zu erstatten. Dies gilt 

nicht, soweit eine Sicherheit wegen Einwendungen des 

Bestellers gegen den Vergütungsanspruch des Unterneh- 

mers aufrechterhalten werden muss und die Einwendun- 

gen sich als unbegründet erweisen. 

(3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten 

der Sicherheitsleistung bis zu einem Höchstsatz von 2 

Prozent für das Jahr zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit 

eine Sicherheit wegen Einwendungen des Bestellers gegen 

den Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrecht-

erhalten werden muss und die Einwendungen sich als 

unbegründet erweisen. 

(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergü- 

tungsanspruch eine Sicherheit nach den Absätzen 1 oder 

2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung einer Si-

cherungshypothek nach § 648 Abs. 1 ausgeschlossen. 

(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungs- 

anspruch eine Sicherheit nach den Absätzen 1 oder 2 

erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung einer Siche- 

rungshypothek nach § 650e ausgeschlossen. 
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(5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine 

angemessene Frist zur Leistung der Sicherheit nach 

Absatz 1 bestimmt, so kann der Unternehmer die Leistung 

verweigern oder den Vertrag kündigen. Kündigt er den Ver- 

trag, ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergü- 

tung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrech- 

nen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an 

Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwen- 

dung seiner Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben 

unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unterneh- 

mer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil 

der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zu- 

stehen. 

(5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine 

angemessene Frist zur Leistung der Sicherheit nach Absatz 

1 bestimmt, so kann der Unternehmer die Leistung verwei- 

gern oder den Vertrag kündigen. Kündigt er den Vertrag, ist 

der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu 

verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, 

was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendun- 

gen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner 

Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben unterlässt. Es 

wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 Prozent 

der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung 

entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen. 

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine An-

wendung, wenn der Besteller 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der 

Besteller 

1.  eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, über deren 

Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist, oder 

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, über deren 

Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist, oder 

2. eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur 

Herstellung oder Instandsetzung eines Einfamilien- 

hauses mit oder ohne Einliegerwohnung ausführen 

lässt. 

2. Verbraucher ist und es sich um einen Verbraucher- 

bauvertrag nach § 650i oder um einen Bauträgerver- 

trag nach § 650u handelt. 

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens 

durch einen zur Verfügung über die Finanzierungsmittel 

des Bestellers ermächtigten Baubetreuer. 

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens 

durch einen zur Verfügung über die Finanzierungsmittel des 

Bestellers ermächtigten Baubetreuer. 

(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 abwei-

chende Vereinbarung ist unwirksam. 

(7) Eine von den Absätzen 1 bis 5 abweichende Vereinbarung 

ist unwirksam. 

  

§ 650g Zustandsfeststellung bei Verweige- 

rung der Abnahme; Schlussrechnung 

 
(1) Verweigert der Besteller die Abnahme unter An- 

gabe von Mängeln, hat er auf Verlangen des 

Unternehmers an einer gemeinsamen Feststellung des 

Zustands des Werks mitzuwirken. Die gemeinsame 

Zustandsfeststellung soll mit der Angabe des Tages 

der Anfertigung versehen werden und ist von beiden 

Vertragsparteien zu unterschreiben. 

 
(2) Bleibt der Besteller einem vereinbarten oder einem 

von dem Unternehmer innerhalb einer angemessenen 

Frist bestimmten Termin zur Zustandsfeststellung fern, 

so kann der Unternehmer die Zustandsfeststellung 

auch einseitig vornehmen. Dies gilt nicht, wenn der 

Besteller infolge eines Umstands fernbleibt, den er 

nicht zu vertreten hat und den er dem Unternehmer 

unverzüglich mitgeteilt hat. 
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Der Unternehmer hat die einseitige Zustandsfest-

stellung mit der Angabe des Tages der Anfertigung zu 

versehen und sie zu unterschreiben sowie dem Bestel-

ler eine Abschrift der einseitigen Zustandsfeststellung 

zur Verfügung stellen. 

(3) Ist das Werk dem Besteller verschafft worden und 

ist in der Zustandsfeststellung nach Absatz 1 oder 2 

ein offenkundiger Mangel nicht angegeben, wird ver-

mutet, dass dieser nach der Zustandsfeststellung ent-

standen und vom Besteller zu vertreten ist. Die Ver-

mutung gilt nicht, wenn der Mangel nach seiner Art 

nicht vom Besteller verursacht worden sein kann. 

(4) Die Vergütung ist zu entrichten, wenn 
 

1. der Besteller das Werk abgenommen hat oder die 

Abnahme nach § 641 Absatz 2 entbehrlich ist, und 

2. der Unternehmer dem Besteller eine prüffähige 

Schlussrechnung erteilt hat. 

Die Schlussrechnung ist prüffähig, wenn sie eine über-

sichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen ent-

hält und für den Besteller nachvollziehbar ist. Sie gilt 

als prüffähig, wenn der Besteller nicht innerhalb von 30 

Tagen nach Zugang der Schlussrechnung begründete 

Einwendungen gegen ihre Prüffähigkeit erhoben hat. 

§ 650h Schriftform der Kündigung 

Die Kündigung des Bauvertrags bedarf der schriftlichen 

Form. 

Kapitel 3 
Verbraucherbauvertrag 

§ 650i Verbraucherbauvertrag 

(1) Verbraucherbauverträge sind Verträge, durch die 

der Unternehmer von einem Verbraucher zum Bau 

eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbau-

maßnahmen an einem bestehenden Gebäude ver-

pflichtet wird. 

(2) Für Verbraucherbauverträge gelten ergänzend die 

folgenden Vorschriften dieses Kapitels. 
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§ 650j Baubeschreibung 

Der Unternehmer hat den Verbraucher über die sich 

aus Artikel 249 des Einführungsgesetzes zum Bür-

gerlichen Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten in der 

dort vorgesehenen Form zu unterrichten, es sei denn, 

der Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter macht 

die wesentlichen Planungsvorgaben. 

§ 650k Inhalt des Vertrags 

(1) Die Angaben der vorvertraglich zur Verfügung ge-

stellten Baubeschreibung in Bezug auf die Bauaus-

führung werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die 

Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes ver-

einbart. 

(2) Soweit die Baubeschreibung unvollständig oder 

unklar ist, ist der Vertrag unter Berücksichtigung sämt-

licher vertragsbegleitender Umstände, insbesondere 

des Komfort- und Qualitätsstandards nach der übrigen 

Leistungsbeschreibung, auszulegen. Zweifel bei der 

Auslegung des Vertrags bezüglich der vom Unter-

nehmer geschuldeten Leistung gehen zu dessen 

Lasten. 

(3) Der Bauvertrag muss verbindliche Angaben zum 

Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder, wenn 

dieser Zeitpunkt zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

Bauvertrags nicht angegeben werden kann, zur Dauer 

der Bauausführung enthalten. Enthält der Vertrag diese 

Angaben nicht, werden die vorvertraglich in der Baube-

schreibung übermittelten Angaben zum Zeitpunkt der 

Fertigstellung des Werks oder zur Dauer der Bauaus-

führung Inhalt des Vertrags. 

§ 650l Widerrufsrecht 

Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht gemäß § 355 

zu, es sei denn, der Vertrag wurde notariell beurkun- 

det. Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher 

nach Maßgabe des Artikels 249 § 3 des Einführungs-

gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein 

Widerrufsrecht zu belehren. 

§ 650m Abschlagszahlungen; Absicherung 

des Vergütungsanspruchs 

(1) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen 

nach § 632a, darf der Gesamtbetrag der Abschlags-

zahlungen 90 Prozent der vereinbarten Gesamtver-

gütung einschließlich der Vergütung für Nachtrags-

leistungen nach§ 650c nicht übersteigen. 
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(2) Dem Verbraucher ist bei der ersten Abschlags- 

zahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung 

des Werks ohne wesentliche Mängel in Höhe von 5 

Prozent der vereinbarten Gesamtvergütung zu leisten. 

Erhöht sich der Vergütungsanspruch infolge einer 

Anordnung des Verbrauchers nach den §§ 650b und 

650c oder infolge sonstiger Änderungen oder Er-

gänzungen des Vertrags um mehr als 10 Prozent, ist 

dem Verbraucher bei der nächsten Abschlagszahlung  

eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 Prozent des zu-

sätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Auf Ver-

langen des Unternehmers ist die Sicherheits- leistung 

durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, dass der 

Verbraucher die Abschlagszahlungen bis zu dem 

Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält. 

(3) Sicherheiten nach Absatz 2 können auch durch eine 

Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen 

eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Ge- 

schäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kredit-

versicherers geleistet werden. 

(4) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen 

nach § 632a, ist eine Vereinbarung unwirksam, die den 

Verbraucher zu einer Sicherheitsleistung für die 

vereinbarte Vergütung verpflichtet, die die nächste 

Abschlagszahlung oder 20 Prozent der vereinbarten 

Vergütung übersteigt. Gleiches gilt, wenn die Parteien 

Abschlagszahlungen vereinbart haben. 

§ 650n Erstellung und Herausgabe von Un- 

terlagen 

(1) Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung einer ge- 

schuldeten Leistung hat der Unternehmer diejenigen 

Planungsunterlagen zu erstellen und dem Verbraucher 

herauszugeben, die dieser benötigt, um gegenüber 

Behörden den Nachweis führen zu können, dass die 

Leistung unter Einhaltung der einschlägigen öffentlich-

rechtlichen Vorschriften ausgeführt werden wird. Die 

Pflicht besteht nicht, soweit der Verbraucher oder ein 

von ihm Beauftragter die wesentlichen Planungs-

vorgaben erstellt. 

(2) Spätestens mit der Fertigstellung des Werks hat der 

Unternehmer diejenigen Unterlagen zu erstellen und 

dem Verbraucher herauszugeben, die dieser benötigt, 

um gegenüber Behörden den Nachweis führen zu 

können, dass die Leistung unter Einhaltung der 

einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

ausgeführt worden ist. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein 

Dritter, etwa ein Darlehensgeber, Nachweise für die 

Einhaltung bestimmter Bedingungen verlangt und 

wenn der Unternehmer die berechtigte Erwartung des 

Verbrauchers geweckt hat, diese Bedingungen einzu-

halten. 

Kapitel 4 
Unabdingbarkeit 

§ 650o Abweichende Vereinbarungen 

Von § 640 Absatz 2 Satz 2, den §§ 650i bis 650l und 

§ 650n kann nicht zum Nachteil des Verbrauchers ab-

gewichen werden. Diese Vorschriften finden auch An-

wendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen 

umgangen werden. 

Untertitel 2 
Architektenvertrag und Ingenieurvertrag 

§ 650p Vertragstypische Pflichten aus Archi- 

tekten- und Ingenieurverträgen 

 

(1) Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird 

der Unternehmer verpflichtet, die Leistungen zu er- 

bringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung 

und Ausführung des Bauwerks oder der Außenanlage 

erforderlich sind, um die zwischen den Parteien verein-

barten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen. 

(2) Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungs-

ziele noch nicht vereinbart sind, hat der Unternehmer 

zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung 

dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem Besteller die 

Planungsgrundlage zusammen mit einer Kostenein-

schätzung für das Vorhaben zur Zustimmung vor. 

§ 650q Anwendbare Vorschriften 

(1) Für Architekten- und Ingenieurverträge gelten die 

Vorschriften des Kapitels 1 des Untertitels 1 sowie 

die §§ 650b, 650e bis 650h entsprechend, soweit  sich 

aus diesem Untertitel nichts anderes ergibt. 
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(2) Für die Vergütungsanpassung im Fall von An- 

ordnungen nach § 650b Absatz 2 gelten die Entgelt-

berechnungsregeln der Honorarordnung für Archi-

tekten und Ingenieure in der jeweils geltenden Fas-

sung, soweit infolge der Anordnung zu erbringende 

oder entfallende Leistungen vom Anwendungsbereich 

der Honorarordnung erfasst werden. Im Übrigen ist die 

Vergütungsanpassung für den vermehrten oder ver-

minderten Aufwand auf Grund der angeordneten 

Leistung frei vereinbar. Soweit die Vertragsparteien 

keine Vereinbarung treffen, gilt § 650c entsprechend. 

§ 650r Sonderkündigungsrecht 

(1) Nach Vorlage von Unterlagen gemäß § 650p Absatz 

2 kann der Besteller den Vertrag kündigen. Das Kün-

digungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der 

Unterlagen, bei einem Verbraucher jedoch nur dann, 

wenn der Unternehmer ihn bei der Vorlage der Unter-

lagen in Textform über das Kündigungsrecht, die Frist, 

in der es ausgeübt werden kann, und die Rechtsfolgen 

der Kündigung unterrichtet hat. 

(2) Der Unternehmer kann dem Besteller eine an- 

gemessene Frist für die Zustimmung nach § 650p 

Absatz 2 Satz 2 setzen. Er kann den Vertrag kündigen, 

wenn der Besteller die Zustimmung verweigert oder 

innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Erklärung zu den 

Unterlagen abgibt: 

(3) Wird der Vertrag nach den Absätzen 1 oder 2 gekün-

digt, ist der Unternehmer nur berechtigt, die Vergütung 

zu verlangen, die auf die bis zur Kündigung erbrachten 

Leistungen entfällt. 

§ 650s Teilabnahme 

Der Unternehmer kann ab der Abnahme der letzten 

Leistung des bauausführenden Unternehmers oder der 

bauausführenden Unternehmer eine Teilabnahme der 

von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen. 
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§ 650t Gesamtschuldnerische Haftung mit 

dem bauausführenden Unternehmer 

Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines 

Überwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem 

Mangel an dem Bauwerk oder an der Außenanlage 

geführt hat, kann der Unternehmer die Leistung verwei-

gern, wenn auch der ausführende Bauunternehmer für 

den Mangel haftet und der Besteller dem bauaus-

führenden Unternehmer noch nicht erfolglos eine 

angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat. 

 
Untertitel 3 

Bauträgervertrag 

§ 650u Bauträgervertrag; anwendbare  

Vorschriften 

(1) Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, der die Er- 

richtung oder den Umbau eines Hauses oder eines ver- 

gleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und der zu- 

gleich die Verpflichtung des Unternehmers enthält, 

dem Besteller das Eigentum an dem Grundstück zu 

übertragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen oder zu 

übertragen. Hinsichtlich der Errichtung oder des 

Umbaus finden die Vorschriften des Untertitels 1 An-

wendung, soweit sich aus den nachfolgenden Vor-

schriften nichts anderes ergibt. Hinsichtlich des 

Anspruchs auf Übertragung des Eigentums an dem 

Grundstück oder auf Übertragung oder Bestellung des 

Erbbaurechts finden die Vorschriften über den Kauf 

Anwendung. 

(2) Keine Anwendung finden die §§ 648, 648a, 650b bis 

650e, § 650k Absatz 1 sowie die §§ 650l und 650m 

Absatz 1. 

§ 650v Abschlagszahlungen 

Der Unternehmer kann von dem Besteller Abschlags- 

zahlungen nur verlangen, soweit sie gemäß einer Ver-

ordnung auf Grund von Artikel 244 des Einführungs-

gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vereinbart 

sind. 
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